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Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
 
 
 
 
 
 
Anfrage der Fraktion CDU, Frauenliste Cottbus zur Stadtverordnetenver-
sammlung am 19.12.2012 
Thema: 
Satzung der Stadt Cottbus über Kostenersatz für Grundstückszufahrten 
(Satzung über Kostenersatz) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
im Fachbereich Grün und Verkehrsflächen wurde die Anfrage bzgl. der  
Erhebung von Kostenersatz an der Saarbrücker Straße mit folgendem  
Ergebnis geprüft. 
 
1. Auf welcher kommunalrechtlichen Grundlage (Satzung) erfolgt die  
    genannte Bescheidung? 
 
Die Erhebung von Kostenersatz für die Herstellung der Zufahrten in Cottbus 
erfolgt auf der Grundlage der §§ 1,2 und 10a des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Brandenburg (KAG). Nach § 10 a Abs. 1 KAG können die 
Gemeinden bestimmen, dass ihnen der Aufwand für die Herstellung, Erneue-
rung bzw. Veränderung einer Grundstückszufahrt zu den dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen ersetzt werden. Auf dieser Grundlage hat die 
Stadt Cottbus die „Satzung der Stadt Cottbus über Kostenersatz für Grund-
stückszufahrten“ beschlossen.  
 
 
2. Wenn Handlungsgrundlage die „Satzung der Stadt Cottbus über  
    Kostenersatz für Grundstückszufahrten“  
    (STVV-Beschluss IV –  061/04 vom 24.11.2004) sein sollte, stellt sich   
    die Frage, ob diese Satzung wegen Mängel der damaligen  
    Hauptsatzung nichtig ist? 
 
Die Satzung über Kostenersatz wurde nach der rechtskräftigen Bekanntma-
chung der Hauptsatzung vom 29.September 2004 beschlossen und be-
kanntgemacht. Das Verwaltungsgericht Cottbus hat in mehreren Urteilen die 
Gültigkeit dieser Hauptsatzung bestätigt (u.a. VG 4 K 744/09 vom 30.Juni 
2011). Von einer Nichtigkeit der Satzung über den Kostenersatz wird demzu-
folge nicht ausgegangen. 
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3. Beabsichtigt die Stadtverwaltung die o.g. Satzung zu überarbeiten? 
 
Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte die Satzung über den Kostenersatz zu überarbeiten, da 
sie der geltenden Rechtslage entspricht und keine Hinweise für Mängel vorliegen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Beigeordnete für Bauwesen 


